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Verbandsversammlung 
öffentliche Sitzung 
 
Datum: 11.11.2024 
 

 

 
Tagesordnungspunkt: 3c       Vorlagennummer: VV/75 
 

Ausschreibung 
Tunnelsicherheitsbeleuchtung Bestandstunnel 
 

Vorberatung am:   Entscheidung am: 11.11.2024 

 
 
 
 
Verfasser: Kai Kübler  

 
 
 
 

Helmut Riegger 
 
 
Anlage(n):  
 

Antrag: 
 

1. Die Verbandsversammlung beauftragt die Geschäftsführung, die 
Tunnelsicherheitsbeleuchtung in den beiden Bestandstunneln Forst und Hirsau 
auszuschreiben. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich gemäß 
Kostenberechnung des Planungsbüros mit derzeitigem Planungsstand auf ca. 
750.000 EUR (netto).  
 

2. Die Verbandsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat, die 
Vergabeentscheidung nach Vorliegen der Angebote zu treffen.  
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Begründung:  
 
In den beiden Bestandstunneln Forst und Hirsau sowie in den durch die 
Trennwandkonstruktion errichteten Einhausungen in den Voreinschnitten ist es 
notwendig, eine Tunnelsicherheits- bzw. Tunnelnotbeleuchtung zur Ausleuchtung der 
Rettungswege zu installieren. Durch die großen baulichen Änderungen beispielsweise 
im Rahmen der Trennwandkonstruktion, u.a. Verlängerung der Bahnkammer in die 
Voreinschnitte, kann sich hier nicht auf den Bestandschutz berufen werden, was die 
Nachrüstung ab einer Tunnellänge von 500 m erforderlich macht. 

Die Ausschreibungsunterlagen unterteilen sich in folgende notwendige und zu 
bepreisende Positionen, die hohen Kosten für beide Tunnel verdeutlichen: 

- Kabel und Leitungen 

- Kabelverlege- und Tragsysteme 

- Verteilungen im Betonschalthaus 

- Beleuchtungskomponenten 

- Elektroinstallationsgeräte 

- Erdung 

- Tunnelüberwachungszentrale 

- Software und Inbetriebnahme 

- Regieleistungen 

Nach erfolgter Ausschreibung soll die Vergabeentscheidung dem Verwaltungsrat mit 
den dann vorliegenden Submissionsergebnissen vorgelegt werden. 

Die Vergabe kann zu einem späteren Zeitpunkt förderunschädlich erfolgen, da die 
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Regierungspräsidiums Karlsruhe bereits vorliegt. 

 


